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Abbildung 1 Kurhannoversche Landesaufnahme (1877-1912) mit königlichem Forst Franzhorn4. 

                                                           
4 https://www.geolife.de/link-landesaufnahme-500376-5919131-1.html abgerufen am 26.11.2021 
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Tab. 1: Übersicht der FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie die im Standarddatenbogen in der aktuellen 
Fassung vom August 2017 gelistet sind.  
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Tab. 2: Gebietsbezogene operative Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsziele für den LRT 9110 – Hainsimsen - 
Buchenwald.  
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Tab. 3: Gebietsbezogene operative Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsziele für den LRT 9160 – Feuchte 
Eichen- und Hainbuchenmischwälder.  
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Tab. 4: Gebietsbezogene operative Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsziele für den LRT 91E0* – Auenwälder 
mit Erle, Esche und Weide.  
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Tab. 5: Übersicht der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen der LRT 9110, 9160 und 91E0*.  
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https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 
2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9110) 0,78 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 
☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 
Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9110 A 0,78 B 0/100/0 0,78 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 
☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 
☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 
☐  Vertragsnaturschutz 
☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
☐  UNB 
☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
☒  Privateigentümer 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 
☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 
 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur und lebende Habitatbäume, die bei 

allen Flächen nur mit C bewertet wurden 
 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 0,78 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 0,78 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Waldflächen und 
 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 

Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 0,78 ha. 
Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher, strukturreicher Buchenwälder auf bodensauren Standorten in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 

Höhlen- und Horstbäume), 
 der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen, 
 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen sowie 
 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 
FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 3 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 
 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 

der Gassenmitten von 40m  
 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 

natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 
 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 

Vorbereitung einer Verjüngung 
 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 
 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 
 Keine Düngungsmaßnahmen 
 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 

lebensraumtypischer Baumarten auf mind. 90 % der Verjüngungsfläche  
 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
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 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 
 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9110) 0,78 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9110 A 0,78 B 0/100/0 0,78 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur und lebende Habitatbäume, die bei 

allen Flächen nur mit C bewertet wurden 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 0,78 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 0,78 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Waldflächen und 

 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 
Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 0,78 ha. 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher, strukturreicher Buchenwälder auf bodensauren Standorten in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 
Höhlen- und Horstbäume), 

 der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen sowie 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 3 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten auf mind. 90 % der Verjüngungsfläche  

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
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 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 
2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 

 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9160) 8,16 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 
☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 
Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9160 A 8,16 B 0/100/0 8,16 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 
☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 
☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 
☐  Vertragsnaturschutz 
☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
☐  UNB 
☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
☒  Privateigentümer 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 
☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 
 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☒  Erschwernisausgleich 



Landkreis Rotenburg (Wümme) Maßnahmenblatt Nr. 196 „Franzhorn“  
Amt für Naturschutz    
und Landschaftspflege 
 

 
3 

 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Strauchschicht und lebende Habitatbäume, die bei beiden Flächen nur mit 

C bewertet wurde 
 Defizite beim Teilkriterium Totholz, welches bei einer der beiden Flächen nur mit C bewertet wurde 
 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 
 Standortfremde Baumarten 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 8,16 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 8,16 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 2 Waldflächen und  
 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 

Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 8,16 ha. 
Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher. strukturreicher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite auf feuchten bis nassen Standorten 
im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 

Höhlen- und Horstbäume), 
 der Sonderstandorte (feuchte bis nasse Senken) und der charakteristischen Habitatstrukturen, 
 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
 der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesondere 

Wasserstand, ggf. Basengehalt) sowie 
 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 
FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 
 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 

der Gassenmitten von 40m  
 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 

natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 
 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 

Vorbereitung einer Verjüngung 
 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 
 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 
 Keine Düngungsmaßnahmen 
 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
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 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 

bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 
 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 

 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9160) 8,16 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9160 A 8,16 B 0/100/0 8,16 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Strauchschicht und lebende Habitatbäume, die bei beiden Flächen nur mit 

C bewertet wurde 

 Defizite beim Teilkriterium Totholz, welches bei einer der beiden Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

 Standortfremde Baumarten 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 8,16 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 8,16 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 2 Waldflächen und  

 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 
Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 8,16 ha. 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher. strukturreicher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite auf feuchten bis nassen Standorten 
im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 
Höhlen- und Horstbäume), 

 der Sonderstandorte (feuchte bis nasse Senken) und der charakteristischen Habitatstrukturen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

 der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesondere 
Wasserstand, ggf. Basengehalt) sowie 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
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 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 

 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 
2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 91E0) 4,41 

1,95 

- 

- 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 
☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 
Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile  
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 A 4,41 B 0/56/44 4,41 B 0/56/44 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 
☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 
☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 
☐  Vertragsnaturschutz 
☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
☐  UNB 
☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
☒  Privateigentümer 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 
☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 
 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 
☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei dem Teilkriterium lebende Habitatbäume, die bei allen Flächen nur mit C bewertet wurde 
 Defizite beim Teilkriterien Waldentwicklungsphasen, Totholz und Strauchschicht, die jeweils bei zwei 

Flächen nur mit C bewertet wurde 
 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 
 Standortfremde Baumarten auf einer Fläche 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 4,41 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 4,41 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Einzelflächen und 
 des aktuell günstigen Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit 

gutem Erhaltungsgrad (B) auf 2,46 ha (2 Einzelflächen). 
Wiederherstellung (aufgrund der Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang) 

 wenn möglich Verbesserung des Erhaltungsgrads von C nach B auf einer Einzelfläche mit 1,95 ha 
(Reduzierung des C-Anteils auf 0%). 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung  
 naturnaher, feuchter bis nasser Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 

Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 
 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. Quellbereiche und Tümpel, 
 einer ausreichenden Zahl an Höhlen- und Habitatbäume, 
 eines hinreichenden Anteils von Alt-und Totholz, 
 der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen sowie 
 der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 
 Durch die Maßnahme wird sich der Erhaltungsgrad der durchschnittlich bis schlecht (C) bewerteten 

Fläche langfristig in einen guten (B) Erhaltungsgrad verbessern 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 
FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 
 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 

der Gassenmitten von 40m  
 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 

natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 
 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 

Vorbereitung einer Verjüngung 
 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 
 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 
 Keine Düngungsmaßnahmen 
 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
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 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 

bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 
 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 91E0) 4,41 

1,95 
- 
- 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile  
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 A 4,41 B 0/56/44 4,41 B 0/56/44 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei dem Teilkriterium lebende Habitatbäume, die bei allen Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Defizite beim Teilkriterien Waldentwicklungsphasen, Totholz und Strauchschicht, die jeweils bei zwei 
Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

 Standortfremde Baumarten auf einer Fläche 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 4,41 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 4,41 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Einzelflächen und 

 des aktuell günstigen Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit 
gutem Erhaltungsgrad (B) auf 2,46 ha (2 Einzelflächen). 

Wiederherstellung (aufgrund der Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang) 

 wenn möglich Verbesserung des Erhaltungsgrads von C nach B auf einer Einzelfläche mit 1,95 ha 
(Reduzierung des C-Anteils auf 0%). 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung  

 naturnaher, feuchter bis nasser Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. Quellbereiche und Tümpel, 

 einer ausreichenden Zahl an Höhlen- und Habitatbäume, 

 eines hinreichenden Anteils von Alt-und Totholz, 

 der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen sowie 

 der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

 Durch die Maßnahme wird sich der Erhaltungsgrad der durchschnittlich bis schlecht (C) bewerteten 
Fläche langfristig in einen guten (B) Erhaltungsgrad verbessern 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
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 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 

 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: Umbau von Nadelholzbeständen 

1,12 - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
Entwicklungsflächen  
 
9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 
 
91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 
 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☒  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 

☐ 2 = hoch 

☒ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Teilweise Verursachung von Fremdholznatur-verjüngung in angrenzenden LRT-Flächen 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
Zielgröße insgesamt: 1,12 ha Laubwald 
 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Bestandsvergrößerung der LRT-Flächen:  

 9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 

 91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

Umbau von Nadelholzbeständen 
 

 Bei Zielstärkennutzung der Fichten einen Umbau zu 9160 und/oder 91E0 einleiten. 

 Entwicklung von Waldbeständen mit einem Anteil von mindestens 80% lebensraumtypischen Baumarten 
durch den Waldumbau.  

 Nicht lebensraumtypische Gehölz-/Baumarten könnten im FFH-Gebiet durch waldbauliche Maßnahmen 
zurückgedrängt und nicht neu eingebracht werden. 

 Nicht lebensraumtypische Baumartenanteile werden für die Entwicklung eines „guten“ Erhaltungsgrades (B) 
auf maximal 20% in einzel- bis gruppenweiser Mischung begrenzt. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan 
 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen ggf. mit der Planung der wirtschaftlichen Nutzung von anderen Baumarten 
durch die Eigentümer. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: Umbau von Nadelholzbeständen 

1,12 - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
Entwicklungsflächen  
 
9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 
 
91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 
 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☒  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 

☐ 2 = hoch 

☒ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Teilweise Verursachung von Fremdholznatur-verjüngung in angrenzenden LRT-Flächen 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße insgesamt: 1,12 ha Laubwald 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 
Bestandsvergrößerung der LRT-Flächen:  

 9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 

 91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

Umbau von Nadelholzbeständen 
 

 Bei Zielstärkennutzung der Fichten einen Umbau zu 9160 und/oder 91E0 einleiten. 

 Entwicklung von Waldbeständen mit einem Anteil von mindestens 80% lebensraumtypischen Baumarten 
durch den Waldumbau.  

 Nicht lebensraumtypische Gehölz-/Baumarten könnten im FFH-Gebiet durch waldbauliche Maßnahmen 
zurückgedrängt und nicht neu eingebracht werden. 

 Nicht lebensraumtypische Baumartenanteile werden für die Entwicklung eines „guten“ Erhaltungsgrades (B) 
auf maximal 20% in einzel- bis gruppenweiser Mischung begrenzt. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan 
 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen ggf. mit der Planung der wirtschaftlichen Nutzung von anderen Baumarten 
durch die Eigentümer. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 
2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in 
Karte Maßnahme: Bestandserfassung Fledermäuse 

Gebietsübergreifend  - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 
☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 
Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  
    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
 
Eine Bestandserfassung der vorkommenden Fledermausarten sollte 
gebietsübergreifend stattfinden. 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 
☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 
☒ langfristig nach 2030 
☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 
☐  Vertragsnaturschutz 
☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 
☒   Ökologische NABU-Station 
Osteregion  
nachrichtlich 
☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
☐  UNB 
☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
☒  Privateigentümer 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 
☐ 2 = hoch 
☒ 3 = mittel 
 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 
☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Habitatqualität aufgrund von Altholz, Totholz- und Habitatbaummangel ggf. unzureichend   

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandserfassung der Fledermäuse und Vorschläge für weitergehende Maßnahmen. 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 
Bestandserfassung Fledermausbestände  
 
 Flächendeckende Aufnahme der vorhandenen Fledermausbestände im Privatwald und ggf. auch in den 

Waldflächen der NLF.  
 Ggf. auch Vorschläge für fördernde Maßnahmen über die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen der Wald-

LRT hinaus. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)   
  

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit anderen waldbewohnenden Arten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen 
Nutzung der Waldbestände. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 
Ggf. Vorschläge zur Förderung der Habitatqualität für Fledermäuse in Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern 
und ggf. der NLF umsetzen. 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in 
Karte Maßnahme: Bestandserfassung Fledermäuse 

Gebietsübergreifend  - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
 
Eine Bestandserfassung der vorkommenden Fledermausarten sollte 
gebietsübergreifend stattfinden. 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☒   Ökologische NABU-Station 

Osteregion  
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 

☐ 2 = hoch 

☒ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 



Landkreis Rotenburg (Wümme) Maßnahmenblatt Nr. 196 „Franzhorn“  

Amt für Naturschutz   
und Landschaftspflege 
 

 
3 

 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Habitatqualität aufgrund von Altholz, Totholz- und Habitatbaummangel ggf. unzureichend   

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandserfassung der Fledermäuse und Vorschläge für weitergehende Maßnahmen. 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

Bestandserfassung Fledermausbestände  
 

 Flächendeckende Aufnahme der vorhandenen Fledermausbestände im Privatwald und ggf. auch in den 
Waldflächen der NLF.  

 Ggf. auch Vorschläge für fördernde Maßnahmen über die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen der Wald-
LRT hinaus. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)   
  

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit anderen waldbewohnenden Arten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen 
Nutzung der Waldbestände. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 
Ggf. Vorschläge zur Förderung der Habitatqualität für Fledermäuse in Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern 
und ggf. der NLF umsetzen. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 

 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9160) 8,16 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9160 A 8,16 B 0/100/0 8,16 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Strauchschicht und lebende Habitatbäume, die bei beiden Flächen nur mit 

C bewertet wurde 

 Defizite beim Teilkriterium Totholz, welches bei einer der beiden Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

 Standortfremde Baumarten 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 8,16 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 8,16 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 2 Waldflächen und  

 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 
Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 8,16 ha. 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher. strukturreicher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite auf feuchten bis nassen Standorten 
im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 
Höhlen- und Horstbäume), 

 der Sonderstandorte (feuchte bis nasse Senken) und der charakteristischen Habitatstrukturen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

 der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesondere 
Wasserstand, ggf. Basengehalt) sowie 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 



Landkreis Rotenburg (Wümme) Maßnahmenblatt Nr. 196 „Franzhorn“  

Amt für Naturschutz    
und Landschaftspflege 
 

 
4 

 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 

 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 

 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 

 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 91E0) 4,41 

1,95 
- 
- 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile  
 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 A 4,41 B 0/56/44 4,41 B 0/56/44 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei dem Teilkriterium lebende Habitatbäume, die bei allen Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Defizite beim Teilkriterien Waldentwicklungsphasen, Totholz und Strauchschicht, die jeweils bei zwei 
Flächen nur mit C bewertet wurde 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

 Standortfremde Baumarten auf einer Fläche 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 4,41 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 4,41 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Einzelflächen und 

 des aktuell günstigen Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit 
gutem Erhaltungsgrad (B) auf 2,46 ha (2 Einzelflächen). 

Wiederherstellung (aufgrund der Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang) 

 wenn möglich Verbesserung des Erhaltungsgrads von C nach B auf einer Einzelfläche mit 1,95 ha 
(Reduzierung des C-Anteils auf 0%). 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung  

 naturnaher, feuchter bis nasser Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. Quellbereiche und Tümpel, 

 einer ausreichenden Zahl an Höhlen- und Habitatbäume, 

 eines hinreichenden Anteils von Alt-und Totholz, 

 der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen sowie 

 der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

 Durch die Maßnahme wird sich der Erhaltungsgrad der durchschnittlich bis schlecht (C) bewerteten 
Fläche langfristig in einen guten (B) Erhaltungsgrad verbessern 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
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 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 

 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: Umbau von Nadelholzbeständen 

1,12 - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
Entwicklungsflächen  
 
9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 
 
91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 
 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☒  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 

☐ 2 = hoch 

☒ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Teilweise Verursachung von Fremdholznatur-verjüngung in angrenzenden LRT-Flächen 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße insgesamt: 1,12 ha Laubwald 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 
Bestandsvergrößerung der LRT-Flächen:  

 9160 " Feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder " (B) 

 91E0 " Auenwälder mit Erle, Esche und Weide" (B) 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

Umbau von Nadelholzbeständen 
 

 Bei Zielstärkennutzung der Fichten einen Umbau zu 9160 und/oder 91E0 einleiten. 

 Entwicklung von Waldbeständen mit einem Anteil von mindestens 80% lebensraumtypischen Baumarten 
durch den Waldumbau.  

 Nicht lebensraumtypische Gehölz-/Baumarten könnten im FFH-Gebiet durch waldbauliche Maßnahmen 
zurückgedrängt und nicht neu eingebracht werden. 

 Nicht lebensraumtypische Baumartenanteile werden für die Entwicklung eines „guten“ Erhaltungsgrades (B) 
auf maximal 20% in einzel- bis gruppenweiser Mischung begrenzt. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan 
 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen ggf. mit der Planung der wirtschaftlichen Nutzung von anderen Baumarten 
durch die Eigentümer. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  
 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen  
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in 
Karte Maßnahme: Bestandserfassung Fledermäuse 

Gebietsübergreifend  - 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  
 
Eine Bestandserfassung der vorkommenden Fledermausarten sollte 
gebietsübergreifend stattfinden. 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☒   Ökologische NABU-Station 

Osteregion  
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☐ 1 = sehr hoch 

☐ 2 = hoch 

☒ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Habitatqualität aufgrund von Altholz, Totholz- und Habitatbaummangel ggf. unzureichend   

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandserfassung der Fledermäuse und Vorschläge für weitergehende Maßnahmen. 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

Bestandserfassung Fledermausbestände  
 

 Flächendeckende Aufnahme der vorhandenen Fledermausbestände im Privatwald und ggf. auch in den 
Waldflächen der NLF.  

 Ggf. auch Vorschläge für fördernde Maßnahmen über die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen der Wald-
LRT hinaus. 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)   
  

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit anderen waldbewohnenden Arten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen 
Nutzung der Waldbestände. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 
Ggf. Vorschläge zur Förderung der Habitatqualität für Fledermäuse in Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern 
und ggf. der NLF umsetzen. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 
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Vorspann 

1. Datenbasis 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zuständig für die Erstellung von Maßnahmen- bzw. Managementplänen 
der im Landkreis liegenden FFH-Gebiete. Für FFH-Gebiete, die sich im Eigentum der Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) befinden, sind die NLF selbstständig für die Erstellung der Pläne zuständig. Das FFH-
Gebiet "Franzhorn" befindet sich vorrangig im Eigentum der NLF, sodass der vorliegende Managementplan 
sich nur auf die restlichen Flächen bezieht. Er dient ausschließlich der Entwicklung des Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts zur Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands signifikanter LRT 
und Arten auf Privatflächen im FFH-Gebiet "Franzhorn". Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur 
auf die außerhalb des Eigentums der NLF gelegenen Flächen des FFH-Gebiets. 
 
Für das FFH-Gebiet „Franzhorn“, welches durch das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ rechtlich gesichert ist, 
erfolgte durch Mitarbeiter des NLWKN eine Basiserfassung der Biotop- und Lebensraumtypen im Jahr 2013, 
die im Jahr 2017 teilweise noch einmal angepasst wurde (NLWKN 2017a). Diese bildet den Referenzzustand 
für den Teil des FFH-Gebiets, der sich nicht im Eigentum der NLF befindet. 
 

2. Ausgangssituation 

Das FFH-Gebiet 196 „Franzhorn“ dient v.a. dem Schutz von Hainsimsen-Buchenwäldern, Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern, Auenwäldern mit Erle und Esche sowie bodensauren Eichenwäldern auf Sandböden, die 
teilweise zu den bedeutendsten Vorkommen dieser FFH-Lebensraumtypen in der Stader Geest gehören.  

 
Im ca. 13,3 ha großen Teilgebiet des FFH-Gebiets außerhalb der NLF-Flächen kommen folgende FFH-LRT vor: 
9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“ 
9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“.  
 
In der Naturschutzgebietsverordnung „Franzhorn“ vom 26.09.2018 sind der prioritäre FFH-Lebensraumtyp 
91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“, sowie die weiteren FFH-Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-
Buchenwälder“, 9120 „Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme“, 1960 „Feuchte Eichen- 
und Hainbuchen-Mischwälder“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als 
Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet genannt. Außerhalb der Flächen der NLF kommen jedoch nur die FFH-
Lebensraumtypen 9110 „Hainsimsen-Buchenwälder“, 9160 „Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder“ 
sowie 91E0 „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Projekts "Waldfledermäuse im Landkreis Rotenburg“ (NLWKN 2017b) im 
Franzhorn das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), die 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) nachgewiesen. Alle diese Arten sind Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und somit nach dem BNatSchG streng geschützt. 
 
Das FFH-Gebiet außerhalb der Flächen im Eigentum der NLF befindet sich vollständig im Privateigentum.  
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN 2021a, siehe Anlage) sehen für die Flächen außerhalb 
der NLF eine Wiederherstellungsnotwendigkeit in Form einer Flächenvergrößerung des LRT 9160 zu Lasten 
von WZK zu prüfen, sowie der Zulassung und Förderung der Entwicklung des LRT 9110 zu 9120. Für den LRT 
91E0 wird keine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang gesehen. Eine Flächen-
vergrößerung des LRT 9160 ist zunächst nicht als verpflichtendes Ziel vorgesehen worden, da sich sämtliche 
zur Verfügung stehende Flächen im Privateigentum befinden.  
 
Rechtliche Ausgangssituation:  
Das FFH-Gebiet ist mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Franzhorn“ in der Gemeinde Gnarrenburg 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26.08.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgendem Link abgerufen werden: Verordnung zum Naturschutzgebiet "Franzhorn". 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-franzhorn-171050.html
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3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Waldbestände auf den Privatflächen werden durch feuchte Eichen- und Hainbuchenmischwälder sowie 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide in reich strukturiertem Zustand mit hohen Anteilen an Alt- und Totholz 
sowie einem hohen Angebot an Habitatbäumen geprägt. Untergeordnet kommt auch Hainsimsen-Buchenwald 
vor. Die Wälder werden naturnah und schonend bewirtschaftet, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
höhlenbewohnende Arten und Waldfledermäuse gelegt wird. Die natürlichen Standortbedingungen werden nur 
geringfügig durch Entwässerung verändert. Im Süden des FFH-Gebiets befindet sich ein mageres 
Nassgrünland, welches extensiv bewirtschaftet wird. 
Innerhalb und außerhalb des FFH-Gebiets werden im Naturschutzgebiet liegende Nadelforstbestände 
langfristig in Misch- bzw. Laubwälder umgebaut und schonend bewirtschaftet. 

Nr. 196 „Franzhorn“ November 
2022 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
(LRT 9110) 0,78 - 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

☐ notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile 
  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9110 A 0,78 B 0/100/0 0,78 B 0/100/0 

 
Aktuelle Daten: fehlt bis dato 
Referenzdaten (Ref.): FFH-Basiserfassung 2013/2017 
*: Prozentuale Flächenanteile im Erhaltungsgrad (EHG) A, B und C 
 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 

☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- 

       maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
•  

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

      setzungs-/Entwicklungsmaßnahme 

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Privateigentümer 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☒  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Defizite bei den Teilkriterien Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur und lebende Habitatbäume, die bei 

allen Flächen nur mit C bewertet wurden 

 Übermäßige Entnahme von Alt- und Totholz 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 

Zielgröße und Erhaltungsgrad insgesamt: 0,78 ha im guten Gesamterhaltungsgrad (B) 
 
Erhaltung 

 von 0,78 ha Lebensraumtyp-Bestandsfläche auf 3 Waldflächen und 

 des aktuell guten Gesamterhaltungsgrads (B) durch den Erhalt des Anteils an Einzelflächen mit gutem 
Erhaltungsgrad (B) im Umfang von 0,78 ha. 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung 

 naturnaher, strukturreicher Buchenwälder auf bodensauren Standorten in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 der natürlichen standortheimischen, autochthonen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 eines hinreichenden Anteils von Habitatbäumen, insbesondere der bekannten Habitatbäume (z.B. 
Höhlen- und Horstbäume), 

 der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen sowie 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

Konkretes Ziel der Maßnahme 

 Bestandssicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
• … 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 

FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 
 
Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 3 der NSG-VO bzw. dem 
sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300), d.h. 
es gelten folgende Vorgaben: 

 Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; 

 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

 Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 

 Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 
der Gassenmitten von 40m  

 Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 
natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 

 Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 
Vorbereitung einer Verjüngung 

 Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 

 Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 

 Keine Düngungsmaßnahmen 

 Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Neu- und Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten auf mind. 90 % der Verjüngungsfläche  

 Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
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 Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 
bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

 Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 

 Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung)  
U.a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbäumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetärer 
Nachteil erwachsen. Über den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Es bestehen Synergien mit dem Schutz von gefährdeten und streng geschützten Waldfledermäusen des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und anderen waldbewohnenden, insbesondere totholzbewohnenden Insekten- 
und Vogelarten. Konflikte bestehen mit der wirtschaftlichen Nutzung der Bäume. 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Auflagen aus der Verordnung in regelmäßigen Abständen ist erforderlich. 

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie Dokumentation 
ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen. 

 


